
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/8/27 89/15/0059
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1990

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §15a;

GmbHG §16 Abs2;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 131;

Rechtssatz

Behindert der andere, kollektivvertretungsbefugte Mitgeschäftsführer die Geschäftsführung, so kann nach § 16 Abs 2

GmbHG (gerichtliche Abberufung des anderen Geschäftsführers) im Zusammenhalt mit § 15a GmbHG (Bestellung

eines Notgeschäftsführers) oder durch Rücktritt des behinderten Geschäftsführers - auch diesfalls die Möglichkeit der

Bestellung eines Notgeschäftsführers - Abhilfe geschaffen werden.
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